
4747 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3. Feber 1994 betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem 
Hande 1 sgesetzbuch, das 
beschränkter Haftung, 

die Konkursordnung, die Ausgleichsordnung, 
Aktiengesetz, das Gesetz über Gesellschaften 
das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz und 

das 
mit 
das 

Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Insolvenzrechtsänderungsgesetz 

1994 - IRÄG 1994) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1475 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlieh der Besehlußfassung im Gegenstand ge
genüber dem Gesetzentwurf in 1475 der Bei 1 agen zu den Stenographi sehen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen 

beschlossen: 

1. Art. 111 Z 9 lautet: 

In § 7 wird folgender Abs. 6a eingefOgt: 

"(6a) Wurde der Anspruch auf laufendes Entgelt oder Insolvenz- AusfaJlgeld für 

den Gläubiger oder Zessionar erkennbar zur Vorfinanzierung des Entgelts gepfändtA. 

verpfändet oder übertragen, so ist die Pfändung, Verpfändung oder Ü oertragung ge

genüber dem Insotvenz-AusfaJlgeld-Fonds rechtsurrMrksam, soweit sie sinen Zeitraum 

von mehr aJs drei Monaten betrifft." 

2. Art 111 Z 10 entfallt, die Z 11 und 12 emalten die Bezeichnunger 10 und 11. 

3. Art. 111 Z 13 erhält die Bezeichnung 12; IiL blautet: 

Nach Abs. 3 wird folgender Ab!. 4 angefügt: 

"(4) § 1 Ab$. 2 Z 4/it. g, § 1 Abs. 3 Z 2, § 1 Ab&. 3 Z 38. § 1 Abs. 4, § 5 Abs. 4, § 

6 Abs. 1. § 7 Ab&. 1, § 7 Alls. 6a, § 11 Abs. 3 und § 13 Abs. 5, in der Fa ssung des 8un· 

desgesetzes BGSI.Nr. XXXl1994, treten mit 1. MAn 1994 in Kraft. Sie si nd, mit Ausnah

me des § 5 Abs. 4, nicht anzuwenden. wenn der Beschluß aber die Ert iffnung oder der 

sonst nach § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 maßgebliche Beschluß vor dem geN nnten Zejtpunkt 

getaßt worden ist. § 7 Abs. 6a in der F8SlUng des Bundesgesetzes Be iSI.Nr. xxx/1994 

ist überdies nur tar Vorfinanzierungen, die tUr Zeiträume nach dem 28. Februar 1994 

gewährt wurden, anzuwenden." 
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